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CVUA KARLSRUHE 

Die Inhalte stellen eine verkürzte Zusammenfassung der rechtlichen Vorgaben dar und sind nicht rechtsverbindlich. 

Die vorliegende Liste stellt lediglich eine Übersicht dar. 
Die verpflichtenden Informationen sind in den Artikeln 10-35 der VO(EU) Nr.1169/2011 

(LMIV) im Detail geregelt.  
Bitte beachten: besondere Kennzeichnungsvorschriften, die im Unionsrecht für 

verschiedene Lebensmittel vorgeschrieben sind gelten ebenfalls (z.B. bei Verwendung 
von Health-Claims). 

Die LMIV ist anwendbar wenn es sich um ein vorverpacktes Lebensmittel handelt, das via 
Fernkommunikation an Verbraucher zum Verkauf angeboten wird (Art 14 Abs.1, 2 LMIV). 

 
Wenn die LMIV greift müssen beim Vertrieb von Fertigpackungen folgende Elemente 
vorhanden sein: 
 

Element LMIV Enthalten? 

die Bezeichnung des Lebensmittels Art.9 Abs.1 a)  

das Verzeichnis der Zutaten Art.9 Abs.1 b)  

alle aufgeführten Zutaten und Verarbeitungshilfsstoffe, die 
Allergien und Unverträglichkeiten auslösen (siehe Anhang II 
LMIV)  

Art.9 Abs.1 c)  

die Menge bestimmter Zutaten oder Klassen von Zutaten; 
(QUID) 

Art.9 Abs.1 d)  

die Nettofüllmenge des Lebensmittels Art.9 Abs.1 e)  

gegebenenfalls besondere Anweisungen für Aufbewahrung 
und/oder Verwendung 

Art.9 Abs.1 g)  

der Name oder die Firma und die Anschrift des 
Lebensmittelunternehmers  
Sofern in der Union niedergelassen, sonst Adresse der 
Importeurs 

Art.9 Abs.1 h) 
und Art. 8 Abs 
1; 

 

das Ursprungsland oder der Herkunftsort Art.9 Abs.1 i) 
i.V.m. Art. 26 

 

Falls nötig: eine Gebrauchsanleitung  Art.9 Abs.1 j)  

Angabe des vorhandenen Alkoholgehaltes, wenn dieser 
1,2% vol übersteigt. 

Art.9 Abs.1 k)  

 

Nährwertdeklaration (verpflichtend ab 13.12.2016) 

(Ausnahmen gemäß Anhang V beachten) 

Art.30   

 

Sprache:  
leicht verständlich und auf das Vermarktungsland abgestellt 
deutlich lesbar... 

Art. 15 Abs.1  

 
Übersicht über die „einzelnen Kennzeichnungselemente bei vorverpackter Ware, die „auf 
dem Trägermaterial des Fernabsatzgeschäftes erscheinen oder durch andere geeignete 
Mittel bereitgestellt werden müssen“  
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Die einzelnen Elemente müssen einer gesonderten Prüfung auf Konformität mit den Artikeln 
17-35 VO (EU) Nr. 1169/2011 unterzogen werden. 

 
Wenn die LMIV greift müssen beim Vertrieb von nicht vorverpackter Ware folgende 
Elemente vorhanden sein: 
 

Allergenkennzeichnung Art. 44 Abs.1a)  

 
 
 
Weitere Angaben, die in den Anhängen der VO (EU) Nr. 1169/2011 geregelt 
sind: 
 

1. Allergenkennzeichnung 
Angaben nach Anhang II (zu Art.9 Abs.1 c) VO (EU)1169/2011 Stoffe oder Erzeugnisse, die 
Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen, beispielsweise (nicht vollständig): 

  Glutenhaltiges Getreide, wie Weizen, Roggen, Gerste, Hafer usw. 
  Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse 
  Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse 
  Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse 
  Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse 

entweder im Zutatenverzeichnis hervorgehoben, oder wenn kein Zutatenverzeichnis 
vorgeschrieben, dann mit Angabe: „enthält...“ 

 
2. Angaben nach Anhang III zu Art. 10 VO(EU) Nr. 1169/2011  

Beispielsweise (nicht vollständig): 
Bedingung Kennzeichnung 

Lebensmittel, die Aspartam/ 

Aspartam-Acesulfamsalz 

enthalten 

Nur Angabe der E-Nummer: 

„enthält Aspartam (eine Phenylalaninquelle)“  

Angabe „Aspartam“ im Zutatenverzeichnis  

„enthält eine Phenylalaninquelle“ auf dem Etikett 

Lebensmittel, die ein oder 

mehrere Süßungsmittel 

enthalten 

„mit Süßungsmittel(n)“;  

in Verbindung mit der Bezeichnung des Lebensmittels  

Die vollständige Liste findet sich in der LMIV, abrufbar unter: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32011R1169#ntr1-L_2011304DE.01004301-E0001 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32011R1169#ntr1-L_2011304DE.01004301-E0001
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3. Angaben nach Anhang VI VO (EG) Nr. 1169/2011 zur Ergänzung der 

Bezeichnung des Lebensmittels, beispielsweise: 

 Angaben zum physikalischen Zustand (pulverisiert, wieder eingefroren, tiefgefroren...) 

 Angaben über Bestrahlung 

 Angaben über Formfleisch 

 Angaben zu aufgetauter Ware 

Achtung: Verwendungsanforderungen (Anhang IV) beachten. 

Die vollständige Liste findet sich in der LMIV, abrufbar unter: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32011R1169#ntr1-L_2011304DE.01004301-
E0001 

 

Pflichtangaben dürfen nicht durch andere Angaben, Bildzeichen oder sonstiges Eingefügtes 

Material verdeckt, undeutlich gemacht oder getrennt werden und der Blick darf nicht davon 

abgelenkt werden (Art.13 Abs.1). 

 

 
Die LMIV ist einsehbar unter: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32011R1169#ntr1-
L_2011304DE.01004301-E0001 
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